
 

                                              

                                             

                                         Hinweise zur Containerbefüllung 

 

1. Allgemeines  
 

Containerkante = Ladekante, keine Häufchen und Türme auf dem Container  

Den Container bitte nicht einseitig beladen.  

Wenn Sie den Container auf öffentlichem Grund aufstellen möchten, benötigen Sie eine 

Genehmigung vom Ordnungsamt.  

Container sollten möglichst „Sortenrein“ befüllt werden. Dies spart nachträgliche Sortierkosten.  

Für Kosten und Schäden, die durch unsachgemäße Beladung entstehen, haftet der Auftraggeber.  

Durch uns gestellte Container, dürfen weder verrückt, noch umgestellt werden. 
 

 

 

2. Bauschuttcontainer  
 

Was darf hinein?                                                                                                  
 

Beton, Betonbruch ohne Bewährung, Ziegel aus Ton und Beton, Mauerwerk, Straßenabbruch (ohne 

Bitumen), Fliesen, Kacheln, Klinkersteine, Mörtel und Putzreste, Keramik (Waschbecken und 

Toilettenbecken), Dachziegel, 

Estrich*, Kalkstein*, Sandstein*, Zement*, Porzellan* 

*Bitte beachten Sie, dass Bauschuttabfälle max. 5% der gekennzeichneten Bestandteile 

enthalten darf. 

 

Was darf NICHT hinein?                                                                                               
 

Dämmstoffe, Asbest, Müll, Gips, Erde, Altholz, Reifen, Grünschnitt, Metalle, Dachpappe, 

Brandabfälle, Schornsteine, Ofenschutt, andere Abfälle 
 

 

 

 

3. Baumischabfall  
 

Was darf hinein?                                                                                                          
 

Dieser Container bietet eine breite Palette an Abfällen, die jedoch in unserer Sortieranlage 

voneinander getrennt werden müssen. Daher ist dieser Container teurer als eine Sortenreine 

Entsorgung. Gipskartonplatten, Gips und Rigips auf Anfrage 

 

Max. 20 % Bauschutt + (z.B. Beton, Fliesen, Steine) und max. 5 % Styropor 

Bauholz, Holzreste, Spanplatten, Metalle, Verpackungen von Baustoffen, leere Eimer, Reste von 

Dämmung (neu – ab 1996) Türen und Fenster (unbehandelt), E-Schrott, Folienreste, Laminat, 

Tapeten, Teppichreste 

 

Was darf NICHT hinein?                                                                                                 
 

Dachpappe, Asbest, Dämmung vor 1996 (Glas und Steinwolle), besonders belastetes Holz, 

Chemikalien, besonders überwachungspflichtige Abfälle, Autoreifen, Kühl- und Gefriergeräte, 

Bitumen- und Teerhaltige Abfälle, Batterien, Farb- und Lackabfälle, Garten- und Parkabfälle, 

Restmüll 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Holzcontainer  
 

Was darf hinein?                                                                                                                  
 

Bau- und Abbruchholz, unbehandeltes* Holz, Paletten, Spanplatten, Innentüren (ohne Glas) 

naturbelassenes Holz 

* das heißt nicht gestrichen, lasiert, lackiert, getränkt mit Öle, Lacke und Farben 
 

Was darf NICHT hinein?                                                                                                     
 

Alles, was kein Holz ist. Möbel, Wurzeln, Gartenabfälle, behandeltes Holz mit Farbe oder 

Holzschutzmittel, Holzfenster, Außentüren 

 

 

5. Grünschnittcontainer   
 

Was darf hinein?                                                                                                      
 

Ausschließlich Gartenabfall wie z.B. Rasenschnitt, Heckenschnitt, Äste bis 3 cm Durchmesser, 

Laub, Blumen, Gemüse- und Obstabfälle, Heu /Stroh (in geringen Mengen) 
 

Was darf NICHT hinein?                                                                                          
 

Äste über 3cm, Wurzelwerk, andere Abfälle, Abfälle aus der Tierhaltung, Erdaushub, Mutterboden, 

Holzmöbel, Zäune, Küchenabfälle, Speiseabfälle, verunreinigte Grün- und Parkabfälle. 

 

 

6. Erdaushub  
 

Was darf hinein?                                                                                                                       
 

Erde, Boden, Sand, Kieselsteine, Erdreich, Bodenaushub, max. 10 % Steinanteil 
 

Was darf NICHT hinein?                                                                                                          
 

Wurzeln, belasteter/verunreinigter Boden, Äste, andere Abfälle 
 

 

 

7. Kompost-Grünabfall  
 

Was darf hinein?                                     
 

Hauptsächlich Kompost, Laub, Rasenschnitt, Mulch, Rindenmulch 

in geringen Mengen: Astschnitt (auch ab 3cm Durchmesser), Blumen (auch mit Wurzelballen/Erde) 
 

Was darf NICHT hinein?                                                                                   
 

Wurzelwerk, andere Abfälle, Abfälle aus der Tierhaltung, Erdaushub, Holz, Küchenabfälle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. Sperrmüllcontainer  

 

Was darf hinein?                                                                                                           
 

Möbel, Sofas, Betten, Matratzen, sonstiger Hausrat, Fahrräder, Kinderwagen, mobiles 

Wohnungsinventar, Spielzeug, Sportgeräte Sperriger Haushalt 

 

Was darf NICHT hinein? 
 

Elektrogeräte, Chemikalien, andere Abfälle, Autoreifen, Baumischabfälle, Bauschutt, Batterien, E-

Schrott, Farb- und Lackabfälle, Lösungsmittel, Gartenabfälle, Glas, Haus- und Restmüll, 

schadstoffbelastete Abfälle 

 

 

 

Sie haben besonders überwachungsbedürftige Abfälle wie belastetes Holz, Dachpappe oder 

Asbest zu entsorgen? 

 

Hierbei ist die Erstellung eines Übernahme-sowie Begleitscheines erforderlich. Wir übernehmen 

diese Formalitäten. Bitte lassen Sie sich von uns beraten, was die richtige Beladung dieser 

Container und die Verpackung der Abfälle (zum Beispiel in Big Bags) angeht. Gern liefern wir 

Ihnen auch das passende Material hierfür. 

 

 

 

 

Sie sind sich nicht sicher welchen Container Sie für Ihre anfallenden Abfälle bestellen sollten? 

 

Unsere Kundenberater helfen Ihnen gern die passende Auswahl zu treffen. 

 

RUFEN SIE UNS AN! Kontaktbutton 


